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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Herstellung saugfähiger Hygieneartikel

(57) Zusammenfassung: Diese Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung saugfähiger Hygieneartikel, umfassend
die folgenden Schritte: Zuführen von mindestens einer ers-
ten durchgehenden Bahn (21) aus Material, das geeignet
ist, um mindestens einen Teil des Hauptkörpers (2) eines
saugfähigen Hygieneartikels (1) zu definieren, entlang ei-
ner Längsbewegungsrichtung (A); Zuführen eines Paars von
Längsstreifen (10, 11); Teilen eines jeden Streifens (10, 11)
in eine Abfolge trapezförmiger Stücke (10a, 10b, 11a, 11b),
die aneinander grenzen und jeweils eine lange Basis (12)
und eine kurze Basis (13) aufweisen, sodass die Stücke ei-
nes jeden Streifens (10, 11) abwechselnd in erste Stücke
(10a, 11b), aufweisend eine erste Ausrichtung, und zweite
Stücke (10b, 11a), aufweisend eine zweite Ausrichtung, die
gegenständig zur ersten Ausrichtung angeordnet ist, geteilt
werden können; Beabstanden der Stücke (10a, 10b, 11a,
11b) eines jeden Streifens (10, 11) voneinander; Drehen der
ersten oder zweiten Stücke (10b, 11a) eines jeden Streifens
(10, 11) um 180° in der Ebene, sodass den Stücken (10a,
10b) des ersten Streifens die erste Ausrichtung und den Stü-
cken (11a, 11b) des zweiten Streifens die zweite Ausrichtung
verliehen wird. Das Verfahren umfasst auch einen Schritt
zum Anbringen eines jedes Stücks (10a, 10b, 11a, 11b) auf
einer ersten Seitenfläche (21a), in Verwendung die äußere
Seitenfläche, der ersten Bahn (21), sodass die lange Basis
(12) der Stücke (10a, 10b, 11a, 11b) seitlich aus der Kante
der ersten Bahn (21) hervorsteht, und einen Schritt zum Fal-
ten der langen Basis (12) eines jeden Stücks (10a, 10b, 11a,
11b) zu einer zweiten Seitenfläche (21b), in Verwendung die
innere Seitenfläche, der ersten Bahn (21) und deren Fixieren
an der zweiten Seitenfläche (21b).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Diese Erfindung betrifft ein Verfahren zur Her-
stellung saugfähiger Hygieneartikel.

[0002] Diese Erfindung ist daher insbesondere im
Bereich automatischer Maschinen und besonders zur
Herstellung saugfähiger Hygieneartikel wie Einweg-
windeln für Kinder oder Erwachsene anwendbar.

Stand der Technik

[0003] Im Stand der Technik sind verschiedene Ver-
fahren zur Herstellung saugfähiger Hygieneartikel
bekannt, insbesondere zum Zusammenfügen se-
parater Zubehörelemente wie beispielsweise Ver-
schlussklappen mit dem Hauptabschnitt, d. h. dem
saugfähigen Abschnitt (oder Saugkern) des Artikels.

[0004] Es ist darauf hinzuweisen, dass die techni-
schen Entwicklungen in jüngsten Jahren zunehmend
zur Gestaltung von Fertigungsanlagen führten, die in
der Lage sind, Abfallmaterial, das aus den zahlrei-
chen Schneidvorgängen resultiert, die während der
Verarbeitung durchgeführt werden, auf ein Mindest-
maß zu reduzieren.

[0005] In dieser Hinsicht beschreiben zahlreiche Pa-
tentveröffentlichungen Prozesse, die ausgehend von
zwei oder mehr Bahnen von dehnbarem Material
Schnitte ausführen, um Bahnstücke zu definieren,
die geometrische Formen aufweisen, die sich mit ab-
wechselnden Ausrichtungen gegenseitig durchdrin-
gen.

[0006] Die Stücke können daher direkt auf der Trä-
gerbahn (Gerüst) angebracht werden, indem sie ent-
sprechend gedreht oder verschoben werden, was die
Erzeugung von Abfall vermeidet und ermöglicht, dass
die „Beinöffnung” des saugfähigen Artikels ausgebil-
det wird.

[0007] Beispielsweise beschreibt das Patentdoku-
ment EP 1341853 ein Verfahren zur Herstellung
saugfähiger Hygieneartikel, wobei die Klappen aus
einem Paar parallel angeordneter Bahnen aus dehn-
barem Material hergestellt werden, die so geschnitten
werden, dass eine jede davon in eine abwechselnde
Abfolge erster und zweiter Stücke, die trapezförmig
sind, geteilt wird.

[0008] Insbesondere sind die Stücke der ersten
Bahn spiegelsymmetrisch mit den Stücken der zwei-
ten Bahn.

[0009] Bei den ersten Stücken beider Bahnen sind
die langen Basen einander zugewandt, während bei

den zweiten Stücken die kurzen Basen einander zu-
gewandt sind.

[0010] Um die Klappen in der korrekten Richtung an-
zubringen (d. h. so, dass die langen Basen einan-
der zugewandt sind), umfasst das Verfahren das Dre-
hen eines jeden der zweiten Stücke beider Bahne um
180°, sodass eine geordnete Abfolge an Paaren von
Stücken erhalten wird, die dieselbe Ausrichtung auf-
weisen, sodass eine direkte Anbringung der Stücke,
d. h. der Klappen, an der durchgehenden Tragebahn
ermöglicht wird.

[0011] Eine weitere Lösung ist aus dem Patentdo-
kument EP 1994919 bekannt, wobei die zwei Bah-
nen auf gleichwertige Weise nicht spiegelsymme-
trisch geschnitten werden, d. h. so, dass eine jede
kurze Basis eines Stücks der ersten Bahn der lan-
gen Basis eines entsprechenden Stücks der zweiten
Bahn zugewandt ist.

[0012] Mit anderen Worten besitzt eine jede Bahn
eine Vielzahl an ersten Stücken, deren lange Basis
zur anderen Bahn ausgerichtet ist, und eine Vielzahl
an zweiten Stücken, deren kurze Basis der anderen
Bahn zugewandt ist.

[0013] Mit anderen Worten umfasst das Verfahren,
um eine korrekte Ausrichtung der Klappen zu er-
halten, einen Schritt zum Drehen aller zweiten Stü-
cke beider Bahnen, die im Gegensatz zum oben be-
schriebenen Verfahren abwechselnd sind, die jedoch
nach der Drehung auf ähnliche Weise eine geordnete
Abfolge an Paaren von Stücken, aufweisend diesel-
be Richtung, definieren.

[0014] Ein Nachteil ist, dass es schwierig ist, diese
Verfahren in die Produktion von Windeln für Erwach-
sene zu implementieren, bei denen die Größe der
Klappen (oder Stücke) die „herkömmliche” Handha-
bung und Positionierung verhindert.

[0015] Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass
die Klappen bei den betreffenden Verfahren direkt an
der Außenseite des Gerüsts positioniert und durch
Verleimen oder ähnliche Prozesse fixiert werden
müssen, um zu garantieren, dass die Klappen ihre
Position auch bei einer Ziehwirkung (d. h. in Verwen-
dung) beibehalten.

Offenbarung der Erfindung

[0016] Aus diesem Grund ist es die Aufgabe dieser
Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung saugfähiger
Hygieneartikel bereitzustellen, das die oben genann-
ten Nachteile des Stands der Technik nicht aufweist.

[0017] Insbesondere ist es die Aufgabe dieser Er-
findung, ein Verfahren zur Herstellung saugfähiger
Hygieneartikel bereitzustellen, das zur Fertigung von
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Windeln sowohl für Kinder als auch Erwachsene ein-
gesetzt werden kann.

[0018] Darüber hinaus ist es die Aufgabe dieser Er-
findung, ein Verfahren zur Herstellung saugfähiger
Hygieneartikel bereitzustellen, das in der Lage ist, die
Stellfläche der Fertigungsanlage, in die das Verfah-
ren implementiert wird, einzuschränken.

[0019] Die Aufgabe dieser Erfindung ist es ebenfalls,
ein Verfahren bereitzustellen, das in der Lage ist,
einen saugfähigen Artikel herzustellen, bei dem die
Klappen fest am Gerüst gesichert sind.

[0020] Erfüllt werden diese Aufgaben durch ein Ver-
fahren zur Herstellung saugfähiger Hygieneartikel,
umfassend die in einem oder mehreren der beige-
fügten Patentansprüche beschriebenen Schritte, und
zwar insbesondere:

– Zuführen von mindestens einer ersten durch-
gehenden Bahn aus Material, das geeignet ist,
um mindestens einen Teil des Hauptkörpers eines
saugfähigen Hygieneartikels zu definieren, ent-
lang einer Längsbewegungsrichtung;
– Zuführen eines Paars von Längsstreifen;
– Teilen eines jeden Streifens in eine Abfolge tra-
pezförmiger Stücke, die aneinander grenzen und
jeweils eine lange Basis und eine kurze Basis
aufweisen, sodass die Stücke eines jeden Strei-
fens abwechselnd in erste Stücke, aufweisend ei-
ne erste Ausrichtung, und zweite Stücke, aufwei-
send eine zweite Ausrichtung, die gegenständig
zur ersten Ausrichtung angeordnet ist, geteilt wer-
den können;
– Beabstanden der Stücke eines jeden Streifens
voneinander;
– Drehen der ersten oder zweiten Stücke eines je-
den Streifens um 180° in der Ebene, sodass den
Stücken des ersten Streifens die erste Ausrich-
tung und den Stücken des zweiten Streifens die
zweite Ausrichtung verliehen wird.

[0021] Erfindungsgemäß umfasst das Verfahren
auch die folgenden Schritte:

– Anbringen eines jeden Stücks an einer ersten
Seitenfläche, in Verwendung die äußere Seiten-
fläche, der ersten Bahn, sodass die lange Basis
des Stücks aus der ersten Seite der ersten Bahn
hervorsteht;
– Falten der langen Basis eines jeden Stücks zu
einer zweiten Seitenfläche, in Verwendung die in-
nere Seitenfläche, der ersten Bahn und deren Fi-
xieren an der zweiten Seitenfläche.

[0022] Vorteilhafterweise erlaubt das erfindungsge-
mäße Verfahren die Herstellung eines saugfähigen
Artikels auf minimalem Platz, sodass Windeln sowohl
für Kinder als auch Erwachsene auf dieselbe Weise
hergestellt werden können.

[0023] Vorzugsweise ist die erste Bahn darüber hin-
aus durch die obere Schicht des Gerüsts des saug-
fähigen Artikels definiert, d. h. durch die oberseitige
Lage, auf der die Stücke, aufweisend eine erste Aus-
richtung, platziert werden.

[0024] Es ist darauf hinzuweisen, dass der Schritt
zum Falten der langen Basis unter der oberseitigen
Lage garantiert, dass diese beim fertigen Produkt
zwischen der oberseitigen Lage und der rückseitigen
Lage eingesetzt ist, d. h., dass sie sicher am Gerüst
fixiert ist und kein Risiko für deren Ablösung besteht.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0025] Weitere Merkmale und Vorteile dieser Erfin-
dung ergeben sich deutlicher aus der folgenden Be-
schreibung einer bevorzugten, aber nicht ausschließ-
lichen Ausführungsform eines Verfahrens zur Her-
stellung saugfähiger Hygieneartikel gemäß den Dar-
stellungen in den beigefügten Zeichnungen. Es zeigt:

[0026] Fig. 1 eine schematische Ansicht eines ers-
ten Schritts einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0027] Fig. 2 und Fig. 2a eine schematische Drauf-
sicht und einen Querschnitt eines zweiten Schritts ei-
ner ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen
Verfahrens;

[0028] Fig. 3 eine schematische Ansicht eines drit-
ten Schritts einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0029] Fig. 4 eine schematische Ansicht eines vier-
ten Schritts einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0030] Fig. 5 eine schematische Ansicht eines fünf-
ten Schritts einer ersten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0031] Fig. 6 eine schematischen Querschnittan-
sicht eines sechsten Schritts einer ersten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens;

[0032] Fig. 7 eine schematische Querschnittansicht
des Ergebnisses des Schritts aus Fig. 6;

[0033] Fig. 8 eine schematische Draufsicht eines
saugfähigen Artikels, der unter Verwendung des Ver-
fahrens aus den Fig. 1 bis Fig. 7 hergestellt wurde;

[0034] Fig. 9 eine schematische Ansicht eines ers-
ten Schritts einer zweiten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0035] Fig. 10 und Fig. 10a eine schematische
Draufsicht und einen Querschnitt eines zweiten



DE 11 2015 004 852 T5    2017.07.06

4/19

Schritts einer zweiten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0036] Fig. 11 eine schematische Ansicht eines drit-
ten Schritts einer zweiten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0037] Fig. 12 eine schematische Ansicht eines vier-
ten Schritts einer zweiten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0038] Fig. 13 eine schematische Ansicht eines fünf-
ten Schritts einer zweiten Ausführungsform des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens;

[0039] Fig. 14 eine schematischen Querschnittan-
sicht eines sechsten Schritts einer zweiten Ausfüh-
rungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens;

[0040] Fig. 15 eine schematische Querschnittan-
sicht des Ergebnisses des Schritts aus Fig. 14;

[0041] Fig. 16 eine schematische Draufsicht eines
saugfähigen Artikels, der unter Verwendung des Ver-
fahrens aus den Fig. 9 bis Fig. 15 hergestellt wurde.

Ausführliche Beschreibung bevorzugter
Ausführungsformen der Erfindung

[0042] Unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen bezeichnet das Bezugszeichen 1 ei-
nen saugfähigen Hygieneartikel, der mit einem er-
findungsgemäßen Verfahren hergestellt wurde und
schematisch in den Fig. 8 und Fig. 16 dargestellt ist.

[0043] Insbesondere wird der Begriff „saugfähiger
Hygieneartikel” in diesem Text verwendet, um eine
Windel für Kinder oder Erwachsene oder eine Unter-
wäsche, die mit einem mittigen Saugabschnitt und ei-
ner Vielzahl an seitlichen Zubehörelementen verse-
hen ist, zu bezeichnen.

[0044] Bei diesen Zubehörelementen handelt es
sich vorzugsweise um Klappen oder dehnbare Ver-
schlusselemente.

[0045] Der saugfähige Artikel 1 ist im Wesentlichen
rechteckig und erstreckt sich entlang einer Längsach-
se „A”.

[0046] Der saugfähige Artikel 1 umfasst einen
Hauptkörper 2 oder ein Gerüst, der/das sich entlang
der Achse „A” von einem vorderseitigen Abschnitt 2a
zu einem rückseitigen Abschnitt 2b erstreckt.

[0047] Insbesondere handelt es sich beim Haupt-
körper 2 eines jeden saugfähigen Artikels 1 um ein
Verbundelement, das mindestens eine innenseitige
Saugeinlage 3 umfasst, die normalerweise aus Zell-
stofffasern oder Superabsorber gefertigt und in einem

weichen Behälter platziert ist, definiert auf einer Sei-
te durch eine durchlässige oder oberseitige Lage 4
aus „Vliesstoff” und auf der anderen Seite durch ei-
ne undurchlässige oder rückseitige Lage 5 aus Poly-
ethylen.

[0048] In einigen Ausführungsformen (nicht darge-
stellt) ist die undurchlässige Lage wiederum von ei-
ner weiteren durchlässigen Lage bedeckt.

[0049] Der Hauptkörper 2 besteht aus einer ersten
Bahn 21, die vorzugsweise die oberseitige Lage defi-
niert, auf die eine weitere Bahn 24 (vorzugsweise bil-
dend die rückseitige Lage) und die Einlage 25 nach-
einander aufeinander gelegt und verbunden werden.

[0050] Im Artikel sind vorzugsweise zudem mehr als
drei Schichten enthalten, jedoch werden die techni-
schen Details nicht beschrieben, da der Aufbau der
Windel im Wesentlichen vom bekannten Typ ist.

[0051] Paare von Zubehörelementen 6 oder Klap-
pen, die quer zur Achse „A” hervorstehen, sind an den
Endabschnitten (frontseitiger Abschnitt 2a und/oder
rückseitiger Abschnitt 2b) des Hauptkörpers 2 fixiert.
Insbesondere erstrecken sich die seitlichen Klappen
6 vom rückseitigen Abschnitt 4 des saugfähigen Arti-
kels 1 und sind in Verwendung ausgestaltet, um über
jeweiligen Befestigungszonen des vorderseitigen Ab-
schnitts 2a positioniert zu werden, um den saugfähi-
gen Artikel 1 rund um die Taille des Nutzers zu ver-
schließen.

[0052] In einigen Ausführungsformen ist der rücksei-
tige Abschnitt 2b auch mit jeweiligen Klappen 7 ver-
sehen, die normalerweise, aber nicht ausschließlich
von einer anderen Art und Form sind.

[0053] Gemäß einem Aspekt dieser Erfindung be-
stehen die Klappen 6 oder 7 aus zwei Streifen 10, 11
aus einem zu diesem Zweck geeigneten Material, die
anschließend in eine Vielzahl an Stücken geschnitten
werden, die die Klappen formen.

[0054] Vorzugsweise ist das Material zumindest teil-
weise dehnbar, sodass das einfache Verschließen
des saugfähigen Hygieneartikels 1 erlaubt wird.

[0055] Da sich die Erfindung auf das Verfahren zur
Herstellung des Artikels konzentriert, wird im An-
schluss ausdrücklich auf die Stücke 10a, 10b, 11a,
11b und nicht auf die Klappen 6 oder 7 Bezug ge-
nommen.

[0056] Noch bevorzugter umfasst das Verfahren das
Vorbereiten einer zweiten durchgehenden Bahn 22
aus einem Material, das zur Herstellung der Klap-
pen 6 geeignet ist, die sich entlang einer jeweili-
gen Längsrichtung „B” erstrecken, und das Teilen der
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zweiten Bahn 22 entlang der Längsrichtung „B” zur
Herstellung der zwei Streifen 10, 11.

[0057] Mit anderen Worten werden ein erster Strei-
fen 10 und ein zweiter Streifen 11 aus einer einzigen
Bahn gefertigt (der zweiten Bahn 22), die entlang ih-
rer Ausdehnungsrichtung geschnitten wird.

[0058] Vorzugsweise sind die Paare von Längsstrei-
fen 10, 11 im Wesentlichen parallel zueinander an-
geordnet. Es ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff
„parallel” nicht bedeutet, dass die zwei Streifen 10,
11 unbedingt in der gleichen Ebene liegen müssen.
Diese könnten dagegen auch in versetzten Ebenen
liegen, was aus Platzgründen die Herstellung der Be-
wegungsmittel erleichtert.

[0059] Die Streifen 10, 11 werden entlang der jewei-
ligen Hauptrichtung bei einer Geschwindigkeit zuge-
führt, die typisch für Maschinen zur Herstellung saug-
fähiger Hygieneartikel ist (beispielsweise 5–400 m/s).

[0060] Vorzugsweise wird ein jeder Streifen in ei-
ne Abfolge an Stücken 10a, 10b, 11a, 11b von min-
destens einer Schneideinheit (vorzugsweise einer
Schneidtrommel) geteilt.

[0061] Vorzugsweise wird das Schneiden ohne Er-
zeugung von Abfall (abfallfrei) durchgeführt.

[0062] Es ist darauf hinzuweisen, dass die Stücke
10a, 10b, 11a, 11b trapezförmig sind und jeweils ei-
ne lange Basis 12 und eine kurze Basis 13 aufweisen
und aneinandergrenzen. Die lange Basis 12 und die
kurze Basis 13 gehören beide zu den langen Kanten
des jeweiligen Streifens 10, 11.

[0063] Somit können die Stücke 10a, 10b, 11a, 11b
eines jeden Streifens 10, 11 abwechselnd in erste
Stücke 10a, 11a, aufweisend eine erste Ausrichtung,
und zweite Stücke 10b, 11b, aufweisend eine zwei-
te Ausrichtung, die gegenständig zur ersten Ausrich-
tung angeordnet ist, geteilt werden.

[0064] Die Ausrichtung wird durch die relative Positi-
on der langen Basis 12 und der kurzen Basis 13 eines
jeden Stücks definiert. Ein jeder Streifen 10, 11 um-
fasst somit eine abwechselnde Abfolge an ersten Stü-
cken 10a, 11b, aufweisend eine erste Ausrichtung,
und zweiten Stücken 10b, 11a, aufweisend eine zwei-
te Ausrichtung.

[0065] In der dargestellten Ausführungsform und nur
zur Veranschaulichung sind die zwei Streifen parallel
angeordnet und einander zugewandt, und

– die kurze Basis 13 eines jeden ersten Stücks 10a
des ersten Streifens 10 ist zum zweiten Streifen
11 ausgerichtet;
– die lange Basis 12 eines jeden zweiten Stücks
10b des ersten Streifens 10 ist zum zweiten Strei-
fen 11 ausgerichtet;
– die lange Basis 12 eines jeden ersten Stücks 11b
des zweiten Streifens 11 ist zum ersten Streifen
10 ausgerichtet;
– die kurze Basis 13 eines jeden zweiten Stücks
11a des zweiten Streifens 11 ist zum ersten Strei-
fen 10 ausgerichtet.

[0066] Somit wird der erste Streifen 10 in eine Abfol-
ge an ersten Stücken 10a und zweiten Stücken 10b
geteilt, die trapezförmig sind, sodass die ersten Stü-
cke 10a eine erste Richtung aufweisen und deren
kurze Basis 13 zum zweiten Streifen 11 ausgerichtet
ist, und die zweiten Stücke 10b eine zweite Ausrich-
tung aufweisen und deren lange Basis 12 zum zwei-
ten Streifen 11 ausgerichtet ist.

[0067] Auf ähnliche Weise wird der zweite Streifen
11 in eine Abfolge an ersten Stücken 11b und zwei-
ten Stücken 11a geteilt, die trapezförmig sind, sodass
die ersten Stücke 11b eine erste Richtung aufweisen
und deren lange Basis 12 zum ersten Streifen 10 aus-
gerichtet ist, und die zweiten Stücke 11a eine zwei-
te Ausrichtung aufweisen und deren kurze Basis 13
zum ersten Streifen 10 ausgerichtet ist.

[0068] In der bevorzugten Ausführungsform sind die
Stücke eines Streifens 10, 11 spiegelbildlich relativ
zu den entsprechenden Stücken des anderen Strei-
fens ausgerichtet, sodass die ersten Stücke 10a, 11b
den jeweiligen zweiten Stücken 10b, 11a des ande-
ren Streifens zugewandt sind.

[0069] Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die
Streifen 10, 11 eventuell nicht einander zugewandt
sind und aus verschiedenen Richtungen zugeführt
werden könnten.

[0070] Nichtsdestotrotz sind die Beschreibungen der
Ausrichtungen in den dargestellten Ausführungsfor-
men mehr als angemessen, damit ein Fachmann
versteht, wie die Stücke abhängig von der Position
und der Zuführungsrichtung der Streifen ausgerichtet
werden müssen.

[0071] Vorzugsweise weisen die Stücke 10a, 10b,
11a, 11b alle dieselbe Form auf.

[0072] Es ist darauf hinzuweisen, dass das Verfah-
ren mit Stücken, aufweisend irgendeine Trapezform,
implementiert werden kann.

[0073] In einer bevorzugten Ausführungsform wei-
sen die Stücke 10a, 10b, 11a, 11b die Form eines
rechtwinkligen Trapezes auf.
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[0074] Alternativ könnten alle Stücke die Form ei-
nes gleichschenkligen Trapezes oder eines gleich-
seitigen Trapezes (vorzugsweise spitzwinkelig) auf-
weisen.

[0075] Gemäß einem Aspekt der Erfindung umfasst
das Verfahren einen Schritt zum Drehen der ersten
oder zweiten Stücke 10b, 11a eines jeden Streifens
10, 11 um 180° (in der Ebene des Stücks), sodass
den Stücken 10a, 10b des ersten Streifens die erste
Ausrichtung und den Stücken 11a, 11b des zweiten
Streifens die zweite Ausrichtung verliehen wird.

[0076] Mit anderen Worten umfasst das Verfahren
das Drehen der Stücke, aufweisend die „falsche”
Richtung unter Bezugnahme zu einem offenen Zu-
stand des saugfähigen Hygieneartikels 1.

[0077] Aus diesem Grund wird die Drehung unter
Bezugnahme auf die dargestellte Ausführungsform
bezüglich der Stücke 10b, 11b durchgeführt, deren
lange Basen 12 einander zugewandt sind, während
die ersten Stücke 10a, 11b, deren lange Basen 13
einander zugewandt sind, dieselbe (erste) Ausrich-
tung zumindest relativ zueinander beibehalten.

[0078] Nach dem Schritt des Drehens weisen somit
alle Stücke 10a, 10b des ersten Streifens 10 eine ers-
te Ausrichtung auf und werden der Reihe nach zuein-
ander neu ausgerichtet.

[0079] Ähnlich weisen alle Stücke 11a, 11b des
zweiten Streifens 11 eine zweite Ausrichtung auf und
werden der Reihe nach zueinander neu ausgerichtet.

[0080] Wie bereits erwähnt, dient die Definition der
Stücke, die unter Bezugnahme auf den angrenzen-
den Streifen zu drehen sind, lediglich als Beispiel und
zur Veranschaulichung.

[0081] Vorzugsweise findet auch ein Schritt zum Be-
abstanden der Stücke 10a, 10b, 11a, 11b eines jeden
Streifens 10, 11 statt, sodass die Stücke 10a, 10b,
11a, 11b, die (alle) dieselbe Ausrichtung aufweisen,
ausgerichtet werden können.

[0082] Vorzugsweise wird der Schritt zum Beabstan-
den entlang der Bewegungsrichtung „A” durchge-
führt.

[0083] Aus diesem Grund wird jedes erste Stück 10a
des ersten Streifens 10 axial von zwei zweiten Stü-
cken 10b, die an es angrenzen, beabstandet.

[0084] Ähnlich wird jedes erste Stück 11a des zwei-
ten Streifens 11 axial von zwei zweiten Stücken 11b,
die an es angrenzen, beabstandet.

[0085] Es ist darauf hinzuweisen, dass der Schritt
zum Beabstanden entweder vor oder nach dem Dre-
hen und gleichzeitig mit diesem stattfinden kann.

[0086] In der bevorzugten Ausführungsform werden
die zwei Schritte im Wesentlichen simultan durchge-
führt.

[0087] In einer ersten Ausführungsform werden die
ersten Stücke 10a, 11a und die zweiten Stücke 10b,
11b nach dem Schneiden entlang unterschiedlicher
Bahnen vorgeschoben, zum Beispiel jeweils auf einer
vorgegebenen Trommel, sodass jedes zweite Stück
10b, 11b gedreht werden kann, ohne dass die ersten
angrenzenden Stücke seine Bewegung behindern.

[0088] Auf diese Weise können die ersten Stücke
10a, 11a und die zweiten Stücke 10b, 11b darüber
hinaus anschließend beabstandet und unabhängig
voneinander synchronisiert werden.

[0089] Es ist darauf hinzuweisen, dass ein jedes
erste Stück 10a, 11b eines Streifens 10, 11 zumin-
dest am Ende des Schritts zum Beabstanden und
des Schritts zum Drehen in Verbindung mit einem
entsprechenden zweiten Stück 10b, 11b des ande-
ren Streifens ein Paar vorderseitiger oder rückseitiger
Stücke definiert, die auf der ersten Bahn 21 anzubrin-
gen sind.

[0090] Somit definiert jedes erste Stück 10a des ers-
ten Streifens 10 zusammen mit dem entsprechenden
zweiten Stück 11a des zweiten Streifens 11 ein Paar
von Stücken.

[0091] Ähnlich definiert jedes zweite Stück 10b des
ersten Streifens 10 zusammen mit dem entsprechen-
den ersten Stück 11b des zweiten Streifens 11 ein
Paar von Stücken.

[0092] Um das Verfahren zuverlässiger zu machen,
insbesondere was die Fertigung von saugfähigen Ar-
tikeln für Erwachsene betrifft, werden die kurzen Ba-
sen 13 der Stücke 10a, 10b, 11a, 11b eines jeden
Paars nachdem sie gedreht wurden übereinander ge-
lagert und verbunden.

[0093] Nach dem Drehen wird ein jedes Stück 10a,
10b, 11a, 11b auf einer ersten Seitenfläche 21a,
in Verwendung die äußere Seitenfläche, der ersten
Bahn 21 angebracht, sodass die lange Basis 12 der
Stücke 10a, 10b, 11a, 11b seitlich aus der Kante der
ersten Bahn 21 hervorsteht.

[0094] Vorzugsweise wird das Stück 10a, 10b, 11a,
11b auch mittels einer Ultraschallsiegelung oder an-
deren geeigneten und entfernbaren Mitteln an der
ersten Seitenfläche 21a der ersten Bahn 21 fixiert.
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[0095] Danach oder gleichzeitig damit wird die lange
Basis 13 eines jeden Stücks 10a, 10b, 11a, 11b un-
ter der ersten Bahn 21 gefaltet und an einer zweiten
Seitenfläche 21b, in Verwendung die innere Seiten-
fläche, der ersten Bahn 21 fixiert.

[0096] Es ist darauf hinzuweisen, dass das Fixieren
der langen Basis 13 an der zweiten Seitenfläche 21b
der ersten Bahn 21 vorzugsweise unter Nutzung von
Haft- oder Ultraschallsiegeln oder einem anderen be-
liebigen Mittel durchgeführt wird, das ausgestaltet ist,
um einer Zugwirkung durch einen Nutzer zu wider-
stehen.

[0097] Vorzugsweise definiert die erste Bahn 21 die
oberseitige Lage 3 des Hauptkörpers 2 der Windel 1.

[0098] Alternativ könnte die erste Bahn 21 jedoch
auch die rückseitige Lage des Hauptkörpers definie-
ren.

[0099] In jedem Fall definieren die Stücke dank die-
ses Verfahrens vorteilhafterweise keine Behinderung
für die Seite der ersten Bahn 21, was deren Bewe-
gung erleichtert.

[0100] Das Verfahren umfasst vorzugsweise auch
einen Schritt zum Vorbereiten einer Vielzahl an Ver-
bindungselementen 16 für die Stücke 10a, 10b, 11a,
11b und einen nachfolgenden Schritt zum Anbringen
der Verbindungselemente 16 auf einem jeden der
Streifen 10, 11 oder auf den Stücken 10a, 10b, 11a,
11b.

[0101] Unter den Verbindungselementen 16, auf die
in diesem Text Bezug genommen wird, sind jene Vor-
sprünge zu verstehen, die an den Stücken (oder Sei-
tenklappen 6) angebracht sind und diesen erlauben,
fixiert zu werden, wenn der saugfähige Hygienearti-
kel 1 verschlossen wird.

[0102] Die Verbindungselemente 16 können durch
lediglich eine Verbindungsschicht oder ein Band 17,
die/das beispielsweise haftend und am Stück ange-
bracht ist, oder durch die Kombination einer Klappe
aus Material (oder Haken) 17, an dem die Verbin-
dungsschicht 18 angebracht ist, definiert sein.

[0103] Vorzugsweise werden die Verbindungsele-
mente 16 an einem jeden Streifen 10, 11 so ange-
bracht, dass sie versetzt angeordnet und an beiden
Längskanten des Streifens 10, 11 positioniert wer-
den.

[0104] Insbesondere ist die Beabstandung (oder
der entlang der Ausdehnungsrichtung des Streifens
10, 11 gemessene Abstand) zwischen zwei Verbin-
dungselementen 16 einer einzelnen Kante gleich der
Summe der kurzen Basis 13 und der langen Basis 12
der Stücke 10a, 10b, 11a, 11b.

[0105] Darüber hinaus ist der Abstand oder die Be-
abstandung zwischen zwei Verbindungselementen
16 von zwei entgegengesetzten Kanten eines einzel-
nen Streifens 10, 11 variabel zwischen einem Wert,
der kleiner ist als die kurze Basis 13, und einem Wert,
der größer ist als die lange Basis 12, was von der
Ausführungsform der Windel abhängt.

[0106] Es ist darauf hinzuweisen, dass die Verbin-
dungselemente 16 an jedem Streifen 10, 11 (oder
an den Stücken) so angebracht werden, dass min-
destens eine Klappe 16a seitlich aus dem jeweili-
gen Streifen 10, 11 (oder aus den Stücken) hervor-
steht. Angesichts dessen umfasst das Verfahren ei-
nen Schritt zum Falten der hervorstehenden Klappe
16a unter dem jeweiligen Streifen 10, 11 (oder Stück).

[0107] In der bevorzugten Ausführungsform werden
die Verbindungselemente 16 auch inline gefertigt.

[0108] Mit anderen Worten umfasst der Vorberei-
tungsschritt die Bereitstellung einer dritten durchge-
henden Bahn 23 aus einem Material, das zur Her-
stellung der Vielzahl von Verbindungselementen 16
geeignet ist, und das anschließende Unterteilen der
dritten Bahn 23 in eine Vielzahl separater Abschnitte
19, die die einzelnen Verbindungselemente 16 defi-
nieren.

[0109] Durchgeführt wird auch ein Schritt zum An-
bringen der Verbindungsschicht 17 auf einem jeden
Verbindungselement 16 (d. h. auf jedem separaten
Abschnitt 19).

[0110] Die Erfindung erfüllt die festgelegten Aufga-
ben und verschafft bedeutende Vorteile.

[0111] Die Implementierung eines Verfahrens, bei
dem die Stücke auf der Bahn oder dem Gerüst posi-
tioniert werden, sodass sie innerhalb der Gesamtab-
messungen bleiben, macht die Konstruktion von Ma-
schinen zur Herstellung von saugfähigen Hygienear-
tikeln für Erwachsene äußerst einfach, was die Ab-
messungen betrifft.

[0112] Darüber hinaus ermöglicht die Anbringung
der Stücke auf der oberseitigen Lage des Hauptkör-
pers mit dem darauffolgenden Falten darunter die
Vermeidung des Bedürfnisses, die Stücke mit dem
Hauptkörper durch invasivere und weniger effiziente
Verleimungs- oder Befestigungssysteme zu verbin-
den.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Herstellung saugfähiger Hygiene-
artikel, umfassend die folgenden Schritte:
– Zuführen von mindestens einer ersten durchgehen-
den Bahn (21) aus Material, das geeignet ist, um min-
destens einen Teil des Hauptkörpers (2) eines saug-
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fähigen Hygieneartikels (1) zu definieren, entlang ei-
ner Längsbewegungsrichtung (A);
– Zuführen eines Paars von Längsstreifen (10, 11);
– Teilen eines jeden Streifens (10, 11) in eine Abfolge
trapezförmiger Stücke (10a, 10b, 11a, 11b), die an-
einander grenzen und jeweils eine lange Basis (12)
und eine kurze Basis (13) aufweisen, sodass die Stü-
cke eines jeden Streifens (10, 11) abwechselnd in
erste Stücke (10a, 11b), aufweisend eine erste Aus-
richtung, und zweite Stücke (10b, 11a), aufweisend
eine zweite Ausrichtung, die gegenständig zur ersten
Ausrichtung angeordnet ist, geteilt werden können;
– Beabstanden der Stücke (10a, 10b, 11a, 11b) eines
jeden Streifens (10, 11) voneinander;
– Drehen der ersten oder zweiten Stücke (10b, 11a)
eines jeden Streifens (10, 11) um 180° in der Ebene,
sodass den Stücken (10a, 10b) des ersten Streifens
die erste Ausrichtung und den Stücken (11a, 11b)
des zweiten Streifens die zweite Ausrichtung verlie-
hen wird, dadurch gekennzeichnet, dass es folgen-
de Schritte umfasst:
– Anbringen eines jedes Stücks (10a, 10b, 11a, 11b)
auf einer ersten Seitenfläche (21a), in Verwendung
die äußere Seitenfläche, der ersten Bahn (21), so-
dass die lange Basis (12) der Stücke (10a, 10b, 11a,
11b) seitlich aus der Kante der ersten Bahn (21) her-
vorsteht;
– Falten der langen Basis (12) eines jeden Stücks
(10a, 10b, 11a, 11b) zu einer zweiten Seitenfläche
(21b), in Verwendung die innere Seitenfläche, der
ersten Bahn (21) und deren Fixieren an der zweiten
Seitenfläche (21b).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein jedes erste Stück (10a, 11b) ei-
nes Streifens (10, 11) nach den Schritten zum Drehen
und Beabstanden mit einem entsprechenden zweiten
Stück (10b, 11a) des anderen Streifens assoziiert ist,
um ein Paar vorderseitiger oder rückseitiger Stücke
definiert, die auf der ersten Bahn (21) anzubringen
sind.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass es einen Schritt zum Übereinanderla-
gern und Verbinden der kurzen Basen (13) der Stü-
cke (10a, 10b, 11a, 11b) eines jeden Paars vor dem
oder während des Schritts zum Anbringen der Stücke
(10a, 10b, 11a, 11b) an der ersten Bahn (21) umfasst.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Bahn (21) eine oberseitige Lage (3) des Hauptkör-
pers (2) des saugfähigen Hygieneartikels (1) defi-
niert.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Stücke
(10a, 10b, 11a, 11b) die Form eines gleichschenkli-
gen oder rechtwinkligen Trapezes aufweisen.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es die fol-
genden Schritte umfasst:
– Vorbereiten einer zweiten durchgehenden Bahn
(22) aus einem Material, das zur Herstellung der Stü-
cke (10a, 10b, 11a, 11b) geeignet ist und sich entlang
einer jeweiligen Längsrichtung (B) erstreckt;
– Teilen der zweiten Bahn (22) entlang der Längsrich-
tung (B) zur Herstellung der zwei Streifen (10, 11).

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es die fol-
genden Schritte umfasst:
– Vorbereiten einer Vielzahl an Verbindungselemen-
ten (16) für die Stücke (10a, 10b, 11a, 11b);
– Anbringen der Verbindungselemente (16) auf ei-
nem jeden der Streifen (10, 11) oder auf den Stücken
(10a, 10b, 11a, 11b).

8.  Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Schritt zum Vorbereiten der Viel-
zahl von Verbindungselementen (16) die folgenden
Unterschritte umfasst:
– Vorbereiten einer dritten durchgehenden Bahn (23)
aus einem Material, das geeignet ist, um die Vielzahl
von Verbindungselementen (16) herzustellen;
– Unterteilen der dritten Bahn (23) in eine Vielzahl
separater Abschnitte (19), die die einzelnen Verbin-
dungselemente (16) definieren.

9.  Verfahren nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es einen Schritt zum Anbringen
einer Zusammenfügungsschicht (17) auf einem jeden
Verbindungselement (16) umfasst.

10.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsele-
mente (16) an jedem Streifen (10, 11) oder an den
Stücken (10a, 10b, 11a, 11b) so angebracht werden,
dass mindestens eine Klappe (16a) seitlich aus dem
jeweiligen Streifen (10, 11) oder Stück (10a, 10b, 11a,
11b) hervorsteht, wobei das Verfahren einen Schritt
zum Falten der hervorstehenden Klappe (16a) unter
dem jeweiligen Streifen (10, 11) oder Stück (10a, 10b,
11a, 11b) umfasst.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verbindungsele-
mente (16) an einem jeden Streifen (10, 11) so an-
gebracht werden, dass sie versetzt angeordnet und
an beiden Längskanten des Streifens (10, 11) positio-
niert werden, wobei die Beabstandung zwischen zwei
Verbindungselementen (16) derselben Kante gleich
der Summe der kurzen Basis (13) und der langen Ba-
sis (12) eines jeden Stücks (10a, 10b, 11a, 11b) ist.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt
zum Beabstanden entlang der Bewegungsrichtung
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(A) und nach einer vorgegebenen Beabstandung
durchgeführt wird.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Strei-
fen (10, 11) parallel zueinander verlaufen.

14.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schneiden ohne Erzeugung von Abfall durchgeführt
wird.

Es folgen 10 Seiten Zeichnungen



DE 11 2015 004 852 T5    2017.07.06

10/19

Anhängende Zeichnungen
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